
ARTIKEL II
Keine deutsche Gesetzesverfügung, gleichgültig wie oder zu welcher 

Zeit erlassen, darf gerichtlich oder verwaltungsmäßig zur Anwendung 
gebracht werden in irgendwelchen Fällen, in denen ihre Anwendung 
Ungerechtigkeit oder ungleiche Behandlung verursachen würde, entweder 
dadurch, daß a) irgendjemand auf Grund seiner Verbindung mit der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, ihren Formationen, an
gegliederten Verbindungen oder Organisationen Vorteile genießen würde; 
oder b) irgendjemand auf Grund seiner Rasse, Staatsangehörigkeit, 
seines Glaubens oder seiner Opposition zu der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei oder ihren Lehren, Nachteile erleiden würde.

ARTIKEL III
Wer irgendwelche durch dieses Gesetz aufgehobene Gesetze anwendet 

oder anzuwenden versucht, setzt sich strafrechtlicher Verfolgung aus.
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